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Nachstehende Anmerkungen sind aus unserer Sicht zentral: 

1. DEKRA begrüßt den EU Data Act sowie dessen nationale Umsetzung als 
wichtigen Baustein einer europäischen Datenstrategie, denn klare Regeln 
und Standards für den Datenzugang und die Datennutzung sind essenziell – 
gleichermaßen für Verbraucherschutz und Innovation im Rahmen einer 
wettbewerbsfähigen Datenökonomie. Wir teilen die formulierten Ziele im 
Data Act zur Stärkung der Rechte von Verbrauchern und Unternehmen, zur 
Schaffung fairer Bedingungen für die Datenverarbeitung sowie zur 
Förderung von Innovation und Wirtschaftswachstum. 

2. Eine zentrale Herausforderung auf dem Weg zur Zielerreichung des Data 
Acts ist, dass im Bereich Mobilität die spezifischen Anwendungsfälle 
hinsichtlich der Besitz- und Nutzungsbeziehungen, der Versicherung, 
Wartung, Reparatur und Prüfung von Kraftfahrzeugen nicht konkret 
abgebildet werden. Der Zugriff auf die unbearbeiteten Sicherheits- und 
umweltrelevanten Daten sollte jedoch gewährleistet sein – damit Polizei und 
Strafverfolgungsbehörden, Fahrzeugüberwacher sowie Unfallanalytiker und 
-forscher auch in Zukunft ihre wichtige Arbeit zur Verkehrssicherheit 
erledigen können. Das Fahrzeug der Zukunft ist digitalisierter, vernetzter, 
automatisierter und am Ende auch autonom. Im Sinne des 
Verbraucherschutzes und vor allen Dingen wegen der Verkehrssicherheit gilt 
es daher national eine angemessene Lösung für den Datenaustausch und -
Zugang zu implementieren – eingebettet in die im EU-Action Plan 
festgehaltene „Software Platform for Software-Defined Vehicles“. 
 

3. Es ist von immanenter Wichtigkeit die Komplexität im Datenraum auf 
grundlegende Anwendungsfälle runterbrechen, um durch die Schaffung 
konkreter Mehrwerte von Datenräumen Vorbehalte abzubauen, Blaupausen 
zu schaffen, Synergien zu erzeugen und schlussendlich Innovationen zu 
ermöglichen – der Data Act ist dabei ein wichtiger Bestandteil, er kann jedoch 
nur einen Rahmen schaffen, den es auszufüllen gilt. Hierfür setzen wir uns 
als DEKRA gemeinsam mit den OEM ein. Im Bereich Mobilität können 
Datenräume, wie der Mobility Data Space, bei dieser Zielerreichung eine 
wichtige Rolle spielen. Dabei gilt es die bereits sehr guten Ansätze und 
Kooperationen im Rahmen des MDS mit der Industrie weiter voranzutreiben 
und eine Überregulierung beim Datenaustausch zu vermeiden.  
 

4. Eine harmonisierte, schlanke, digitale und nutzerorientierte 
Durchsetzungsstruktur ist im Rahmen des Data Act notwendig, um die 
Innovationskraft und die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu 
stärken. 
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Gerne äußern wir uns im Detail wie folgt:  

➢ §2 und §4: Zuständigkeit und Behördenstruktur, Sektorspezifika 
berücksichtigen: DEKRA begrüßt die Einsetzung der Bundesnetzagentur als 
zuständige Behörde; für diese Koordinationsrolle gilt es auskömmliche 
finanzielle und personelle Ressourcen zu bündeln – sowie gleichzeitig die 
interbehördliche Zusammenarbeit zu stärken und damit einhergehende 
Synergiepotenziale zu nutzen. 
 
Im Rahmen der nationalen interbehördlichen Zusammenarbeit ist die 
Berücksichtigung von Sektor-Spezifika essenziell: Eine übergeordnete Rolle 
der BNetzA kann nur dann zielführend sein, wenn diese moderierend ist und 
sektorspezifisch Delegierungen an untergeordnete Strukturen stattfinden, 
wie im Mobilitätsbereich etwa im Rahmen des Mobility Data Spaces oder 
eines anderweitigen Datenraumkonzeptes, welches Standardisierungen 
schafft und die Datenqualität sicherstellt. Im Hinblick auf den 
Mobilitätsbereich und der Regelung des Datenzugangs ist im Rahmen der 
derzeit angestrebten nationalen Umsetzung des Data Acts insbesondere die 
Zusammenarbeit der BNetzA mit sektorspezifischen Bundesbehörden wie 
dem KBA essenziell. Als zentralen Baustein begrüßen wir vor diesem 
Hintergrund die in §4 festgehaltene interbehördliche „kooperative und 
vertrauensvolle“ Zusammenarbeit. Für den Mobilitätsbereich sollte dabei das 
KBA als zusätzliche sektoral zuständige Behörde benannt werden.    
 
Unsere weiteren Vorschläge für die Ausgestaltung einer nationalen 
sektorspezifischen Regelung des Data Acts haben wir dem Anhang dieser 
Stellungnahme beigefügt.  

 
➢ Konkrete Anwendungsfälle schaffen: Staatliche Angebote, wie die Daten 

der Mobilithek, spielen beim Aufbau des Datenaustausches eine wichtige 
Rolle, da Open Data als Einstieg in den Datenaustausch insbesondere für 
Start-Ups und KMU interessant sind – obwohl der Nationale Zugangspunkt 
außerhalb des Wettbewerbs steht, kann die Anbindung an Datenräume, wie 
den Mobility Data Space, dabei eine wichtige Brücke zum kommerziellen 
Datenaustausch sein. Wenn der MDS Connector für den Zugang zu den 
Mobilitheksdaten vorhanden ist, ist es nur noch ein sehr kleiner Schritt zum 
Einstieg in viele weitere Use Cases. Wichtig ist hier vor allem, dass alle 
öffentlichen (staatlichen) Akteure bei jeder neuen Initiative prüfen, ob der 
Datenaustausch auch über Datenräume, wie den MDS, möglich ist (MDS 
first).  
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I. Anhang 

Anregungen zur Umsetzung der nationalen sektorspezifischen Regelung im 
Mobilitätsbereich:  

 
➢ Den Schutz von unautorisierten Zugriffen und Cyberangriffen im 

Mobilitätssektor gilt es konkret im Rahmen einer festgelegten Vorschrift zu 
adressieren. Dieser kann durch regelmäßige Sicherheitsprüfungen von 
Fahrzeugsoftware gewährleistet werden. DEKRA ist hier gewillt mit Partnern 
zertifizierte Sicherheitsstandards für Over-the-Air-Updates und die 
Vernetzung von Fahrzeugen zu entwickeln. Im Sinne einer offenen, 
wettbewerbsfähigen und zugleich sicheren Software-Architektur gilt es dabei 
interoperable und unabhängig auditierbare Softwarelösungen zu 
gewährleisten und sicherzustellen, dass Updates und Änderungen der 
Fahrzeugsoftware die Sicherheit und Funktionsfähigkeit des Fahrzeugs nicht 
gefährden. 

➢ Ebenfalls ist die Etablierung standardisierter Datenschnittstellen wichtig, um 
unabhängigen Dritten im Sinne der Verkehrssicherheit Datenzugang zu 
gewähren. Ein fairer Zugang zu Fahrzeugdaten für Werkstätten, 
Prüfgesellschaften und Dienstleister sollte in diesem Zusammenhang 
anvisiert werden, um Monopole zu vermeiden und sicherzustellen, dass 
unabhängige Prüforganisationen im Sinne der Verkehrssicherheit 
technischen Zugang zu sicherheitsrelevanten Fahrzeugdaten erhalten. Nicht 
zuletzt auch für die effektive Umsetzung nachhaltiger Mobilitätslösungen 
sind dabei standardisierte Schnittstellen essenziell - zum Beispiel hinsichtlich 
des Batteriepasses:  hier kann der unabhängige Zugriff eines 
Sachverständigen auf die Batteriedaten einen wichtigen Mehrwert 
generieren, in dem er Vertrauen in die Qualität gebrauchter 
Elektrofahrzeuge schafft und somit einen wichtigen Beitrag zur 
Mobilitätswende leistet.  

➢ Auch die Etablierung hoher Sicherheitsstandards bei der Verarbeitung und 
Speicherung von Fahrzeugdaten ist essenziell. Datenschutz sollte dabei nach 
den Prinzipien der DSGVO geregelt sein, sodass Fahrzeughalter Transparenz 
und Kontrolle über ihre Daten haben, insbesondere im Hinblick auf 
persönliche Informationen und Fahrverhalten.  

➢ Weiterhin gilt es im Rahmen einer entsprechenden Vorschrift die folgenden 
Anwendungsfälle konkret zu adressieren:  

o Fahrzeugüberlassung (Firmenwagen, Mietwagen, Car Sharing) 
o Gebrauchtfahrzeugverkauf (privat, gewerblich) 
o Import / Export 
o Außerbetriebsetzung / Wiederinbetriebnahme 






